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Die Einwohnerinnen sehen sich durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 
negativ betroffen. Das benannte Gebäude liegt im östlichen Ortskern, im 
Mischgebiet MI 1. Das MI 1 ist hinsichtlich der zulässigen Nutzungen das am 
weitesten gefasste Baugebiet, welches ein breites und durchmischtes 
Nutzungsspektrum ermöglicht. Es sind lediglich solche Nutzungen 
ausgeschlossen, die sich – auch zum jetzigen Zeitpunkt - unter anderem 
aufgrund ihres Störpotenzials nicht in die Ortslage einfügen würden 
(Gartenbaubetriebe, Tankstellen und kern- und mischgebietstypische 
Vergnügungsstätten).  
 
Insgesamt sind aus städtebaulicher Sicht durch eine Umsetzung der 
Planfestsetzungen keine Beeinträchtigungen für die Einwohnerinnen als auch 
für das Gebäude ersichtlich. Vielmehr erfolgt im Hinblick auf den gesamten 
historischen Ortskern eine Sicherung der Bestandsnutzungen bzw. der 
Bestandssituation. Die eingegangene Stellungnahme wird insofern zur 
Kenntnis genommen. Ebenso wird den städtebaulichen Vorgaben des 
Flächennutzungsplanes entsprochen und „Optionen für die Entwicklung 
durchmischter Nutzungsstrukturen (insbesondere im Teilgebiet östlich des 
historischen Ortskerns bis zur Bullerteichstraße)“ geschaffen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
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Die Einwohnerinnen sehen sich durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 
negativ betroffen. Das benannte Gebäude liegt im Zentrum des Ortskernes, im 
Mischgebiet MI 2 und an der Einkaufsstraße Kreuzstraße. Im Sinne der 
städtebaulichen Zielvorstellungen des Flächennutzungsplanes und des 
Integrierten Handlungskonzeptes sind die Konzentration des Einzelhandels 
und der Erhalt und die Stärkung der vorhandenen Nutzungsvielfalt zentrale 
Vorgaben für die Bebauungsplanung in diesem Bereich des Ortskernes. 
 
Das MI 2 bietet ein großes Spektrum hinsichtlich der zulässigen Nutzungen. 
Eine Einschränkung erfolgt dahingehend, dass Wohnungen im ersten 
Vollgeschoss nur ausnahmsweise zulässig sind, sofern die Wohnnutzung 
bereits vor Inkrafttreten des Bebauungsplanes rechtlich zulässig war. Basis für 
diese Festsetzung sind die oben genannte Zielvorstellungen und der Erhalt 
möglichst lückenloser und attraktiver Einkaufswege im historischen Ortskern 
(„Schaufensterbummel“). Auf diese Weise soll die gewachsene Nutzungs-
struktur (unten Arbeiten, oben ggfs. Wohnen) beibehalten werden und der 
Verödung des Zentrums entgegengewirkt werden. 
 
Ergänzend sind im MI 2 solche Nutzungen ausgeschlossen, die sich 
insbesondere aufgrund ihres Störpotenzials nicht in die Haupteinkaufsstraße 
einfügen würden (Gartenbaubetriebe, Tankstellen und kern- und mischgebiets-
typische Vergnügungsstätten). 
 
Insgesamt sind aus städtebaulicher Sicht keine erheblichen Beeinträchti-
gungen für die Einwohnerinnen als auch für das Gebäude ersichtlich. Vielmehr 
werden der vorhandene Einzelhandelsbesatz und die gewerblichen Nutzungen 
im Ortskern auf dem jetzigen und relativ dichten Niveau gehalten. Dieses trägt 
zur Vitalität des Zentrums bei. Die eingegangene Stellungnahme wird daher 
zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
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Zu 1.: 
Der Bebauungsplan wird vor allem aufgestellt, um die historisch gewachsene 
Mischstruktur im Ortskern zu erhalten und zu fördern. Gleichzeitig erfolgt eine 
Feinsteuerung der baulichen Erdgeschossnutzungen, die sich an der 
Bestandssituation im Zentrum orientiert. In dem geplanten Mischgebiet 
(§ 6 BauNVO) ist die räumliche Steuerung von Vergnügungsstätten 
grundsätzlich zulässig. In dem Bebauungsplanvorentwurf erfolgt eine 
Verortung im Hinblick auf den Standort der vorhandenen Einrichtung 
(Mischgebiet MI 3), nördlich der Alte Poststraße und im überwiegend 
gewerblichem Umfeld. 
 
In der Begründung erfolgt eine Beschreibung der Planungskonzeption (S. 9). 
Hier wird zudem erläutert, dass die Vergnügungsstätten auf den vor allem 
gewerblich genutzten Bereich beschränkt werden sollen, um eine unmittelbare 
Beeinträchtigung von schutzbedürftigen Anlagen zu vermeiden. Aus Sicht der 
Verwaltung ist die Begründung ausreichend, diese Nutzungen räumlich im 
Ortskern zu steuern. Weitere Spielhallen werden mit dem Bebauungsplan nicht 
pauschal untersagt, sondern räumlich am Ortskernrand verortet.  
Vergnügungsstätten sind insofern nur im MI 3 nördlich der Alte Poststraße 
zulässig. Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich 
 
Zu 2.: 
Die Kreuzstraße liegt, bis zum Ende der verkehrsberuhigten Gestaltung, 
innerhalb des Geltungsbereiches. Der „Brillenbügel“, also der westliche Arm 
der Kreuzstraße und die Verbindung zwischen Heerstraße und Ortskern, liegt 
außerhalb. In diesem Bereich bleibt die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 
BauGB bestehen.  
 
Die räumliche Abgrenzung des Geltungsbereiches konzentriert sich im 
Wesentlichen auf den Bereich des historischen Ortskerns und den Bereich 
unmittelbar nördlich Alte Poststraße. Kriterien waren einerseits die Dichte der 
vorhandenen Nutzungen und andererseits die Bedeutung der Straßen als 
Ortskerneingang bzw. Haupteingangsstraße.  
 
Der westliche Abschnitt der Kreuzstraße liegt vornehmlich in einem Umfeld, 
das wohnbaulich geprägt ist. Zudem erfolgt der überwiegende Verkehr über 
die Kirchstraße, weshalb die Kreuzstraße nur zu einem Teil im 
Bebauungsplangebiet liegt. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
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Zu 3.: 
Im Bebauungsplan erfolgt eine großflächige Festsetzung von „Flächen für den 
Gemeinbedarf“ nördlich und südlich der Kreuzstraße. Mit dieser Ausweisung 
wird insbesondere der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung aus dem 
Flächennutzungsplan und dem Entwicklungskonzept des integrierten 
Handlungskonzeptes Rechnung getragen, im Zentrum des Ortskerns eine 
zusammenhängende Gemeinbedarfsfläche zu realisieren (kirchlichen und 
sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen). Eine 
Seniorenwohnanlage bzw. eine Wohnanlage mit weitergehenden 
Dienstleistungen für ältere Menschen (z. B. Mittagsmahlzeit) entspricht dieser 
Zweckbestimmung. Ebenso können Gebäude und Einrichtungen innerhalb 
dieser Flächen auf Privatinitiative errichtet werden. Eigentümer des 
Grundstücks, auf dem die Einrichtung steht, ist die evangelische 
Kirchengemeinde. 
 
Insgesamt ist die Festsetzung als „Flächen für den Gemeinbedarf“ 
gerechtfertigt. Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
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